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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.1986 

Geschäftszahl 

86/17/0023 

Beachte 

Besprechung in: 

AnwBl 1986/11; 

AnwBl 1987/3, S 132; 

Rechtssatz 

Die Justizverwaltungsbehörden zählen nicht zu den Behörden, die das AVG anzuwenden haben; doch 
sind sie an die darin niedergelegten allgemeinen Grundsätze eines geordneten rechtsstaatlichen 
Verfahrens in der Verwaltung gebunden. Zu diesen Grundsätzen zählt die Wahrung des Parteiengehörs 
(Hinweis E 28.1.1983, 82/17/0078). 
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